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§ 50 UGB Unbeschränkbarkeit der
Prokura

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Eine Beschränkung des Umfanges der Prokura ist Dritten gegenüber unwirksam.

2. (2)Dies gilt insbesondere von der Beschränkung, daß die Prokura nur für gewisse Geschäfte oder gewisse Arten

von Geschäften oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten ausgeübt

werden soll.

3. (3)Eine Beschränkung der Prokura auf den Betrieb einer von mehreren Niederlassungen des Unternehmers ist

Dritten gegenüber nur wirksam, wenn die Niederlassungen unter verschiedenen Firmen betrieben werden. Eine

Verschiedenheit der Firmen im Sinne dieser Vorschrift wird auch dadurch begründet, daß für eine

Zweigniederlassung der Firma ein Zusatz beigefügt wird, der sie als Firma der Zweigniederlassung bezeichnet.

In Kraft seit 01.01.2007 bis 31.12.9999
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